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§ 1 Einleitung 

Unter Gefahrübergang versteht man den Zeitpunkt in der Vertragsabwick-
lung, von dem ab der Käufer das Risiko trägt, den vereinbarten Kaufpreis zah-
len zu müssen, obwohl er die Ware nicht oder jedenfalls nicht unbeschädigt 
erhält. 

Im gegenseitigen Schuldverhältnis trifft die Gefahr zunächst den Schuldner. 
Ist Unmöglichkeit eingetreten, so wird er zwar nach § 275 BGB von seiner 
Leistungspflicht befreit, verliert aber gemäß § 323 BGB den Anspruch auf die 
Gegenleistung. Erst wenn ErfUllung eingetreten ist, ist die Gefahr vom Schuld-
ner auf den Gläubiger übergegangen. Der Gläubiger ist zur Gegenleistung ver-
pflichtet, auch wenn an der geleisteten Sache hinterher noch Schäden eintre-
ten. 1 Nach einzelnen gesetzlichen Bestimmungen geht nun schon vor der Er-
ftHlung die Gefahr auf den Gläubiger über. Diese Regeln geben Antwort auf 
die Frage, welche Partei den Verlust zu tragen hat, wenn im Rahmen eines 
Schuldverhältnisses zwischen Vertragsschluß und voller VertragserfUllung die 
Ware durch Zufall untergeht oder beschädigt wird. 

Beim Kauf ist maßgeblich, welche Form des Güterumsatzes die Parteien ge-
wählt haben. So können die Parteien vereinbaren, daß der Käufer die Ware 
abzuholen hat oder, daß der Verkäufer die Ware dem Käufer zuzusenden hat. 
Von der Ausgestaltung des Vertrages hängt es ab, zu welchem Zeitpunkt es 
zum Gefahrübergang kommt. Im Falle der Holschuld geht gemäß § 446 I BGB 
die Gefahr mit der Übergabe der Kaufsache auf den Käufer über. Bei einer 
Schickschuld genügt gemäß § 447 BGB die Übergabe an eine Transportperson, 
während bei einer Bringschuld die Gefahr erst übergeht, wenn die Ware dem 
Käufer an dessen Wohnsitz übergeben worden ist. 

Was rechtfertigt aber überhaupt eine neuerliche so ausfiihrliche Untersu-
chung über die Gefahrtragung? Denn über die Gefahrtragung ist bereits eine so 
stattliche Zahl von Aufsätzen, Monographien und Dissertationen publiziert 
worden, daß man eigentlich davon ausgehen müßte, daß dieses Thema bereits 

I Vgl. Kreß, Allgemeines Schuldrecht, S. 411. 

2 R.iDlwdt 
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erschöpfend dargestellt wurde. Zum einen ist dies die beabsichtigte Abschaf-
fung des § 447 BGB im Rahmen der Schuldrechtsreform. Diese Vorschrift ist 
weitgehend unbestritten und findet sich auch in dieser Form in nahezu allen an-
deren Rechtsordnungen wieder. Durch den Wegfall dieser Bestimmung will die 
Schuldrechtskommission erreichen, daß sich auch beim Versendungskauf die 
Gefahrtragung nach der Regel des § 446 I BGB richtet, wonach erst mit Über-
gabe der Sache an den Käufer die Gefahr übergeht. Die Kosten der Versendung 
sollen hingegen, wie es auch im geltenden Recht der Fall ist, weiterhin dem 
Käufer zur Last fallen. Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, ob eine 
Abschaffung des § 447 BGB sinnvoll ist. Dafür ist es erforderlich auf den 
§ 446 I BGB einzugehen, denn einzelne Gründe, die die Schuldrechtskommis-
sion rur die Streichung des § 447 BGB angibt, werden gerade als Grund fur die 
Regelung des § 446 I BGB genannt. Daher wird zunächst untersucht, ob diese 
Gründe stichhaltig sind und somit die Existenz des § 446 I BGB rechtfertigen 
können. Trotz der bereits zahlreich erschienenen Abhandlungen zeigt sich, daß 
die bisherigen Erklärungsversuche zu § 446 I BGB letztlich nicht zu Uberzeu-
gen vermögen. Vielmehr werden auf grund der Deutung des § 446 BGB vieler-
lei Widersprüche innerhalb der Gefahrtragungsproblematik des BGB erzeugt. 
Dies gilt vor allen Dingen dann, wenn die Rechtslage noch verwickelter wird, 
wenn nämlich der Käufer den RUcktritt erklärt oder der Vertrag nichtig ist. Ziel 
dieser Untersuchung ist es damit auch, eine im Einklang mit den Ubrigen Ge-
fahrtragungsregeln stehende BegrUndung dafür zu finden, nach welchen 
Kriterien sich die Gefahrtragung beim Kauf richten soll. Denn nur eine Lösung, 
die WertungswidersprUche zu anderen Gefahrtragungsvorschriften vermeidet, 
ist brauchbar. 

Der hier vertretene Erklärungsversuch wird anhand der Regel casum sentit 
dominus entwickelt. Bei der Untersuchung dieser Regel zeigt sich, daß bei 
richtigem Verständnis dieses Satzes nicht immer der EigentUmer die Gefahr zu 
tragen hat. Vielmehr kann von einer "natUrlichen" Gefahrtragung nach diesem 
Satz nur gesprochen werden, wenn auch eine andere Person als der EigentUmer 
die zunächst betroffene Partei hinsichtlich eines Schadens sein kann. Letztlich 
ergibt sich, daß § 446 I BGB seine Berechtigung in der Regel casum sentit 
dominus findet und sich anhand dieses Satzes die Gefahrtragungsproblematik 
innerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuchs widerspruchsfrei lösen läßt. 

Bei der Behandlung des § 447 BGB zeigt sich, daß diese Vorschrift keine 
Ausprägung des Prinzips casum sentit dominus darstellt. Aus dem Inhalt des 
Schuldverhältnisses (Versendungskaut) ergibt sich aber, daß der Gläubiger die 
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Transportgefahr zu tragen hat. Es handelt sich also um eine vertragliche Risiko-
verteilung. § 447 BGB stellt demnach eine berechtigte Ausnahme vom Prinzip 
casum sentit dominus dar, so daß sich eine Abschaffung des § 447 BGB nicht 
empfiehlt. 


